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Der Versicherungsumfang
1. Was ist versichert?
1.1 Wir bieten Versicherungsschutz  bei Unfällen,  die der versicherten
Person während der Wirksamkeit des Vertrags zustoßen.

1.2 Der Versicherungsschutz  umfasst Unfälle in der ganzen Welt.

1.3 Ein Unfall  l iegt vor,  wenn die versicherte Person durch ein plötz lich
von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfrei-
wil l ig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

1.4 A ls Unfall  gilt auch,  wenn durch eine erhöhte Kra ftanstrengung an
Gliedmaßen oder Wirbelsäule

- ein Gelenk verrenk t wird oder
- Muskeln,  Sehnen,  Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

1.5 Auf die Regelungen über die Einschränkungen der Leistung
(Z iffer 3),  nicht versicherbare Personen (Z iffer 4) sowie die Ausschlüsse
(Z iffer 5) weisen wir hin.  Sie gelten für a lle Leistungsarten.

2. Welche Leistungsarten können vereinbart werden?
Die Leistungsarten,  die Sie vereinbaren können,  werden im Folgenden
oder in zusä tz lichen Bedingungen beschrieben.
Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und die Versiche-
rungssummen ergeben sich aus dem Vertrag.

2.1 Invaliditätsleistung

2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung

2.1.1.1 Die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten
Person ist unfallbedingt dauerha ft beeinträchtigt (Invaliditä t).  Eine Be-
einträchtigung ist dauerha ft,  wenn sie voraussichtl ich länger a ls 3 Jahre
bestehen wird und eine Änderung des Zustands nicht erwartet werden
kann.

Die Invaliditä t ist

- innerhalb eines Jahres nach dem Unfall  eingetreten und
- innerhalb von 15 Mona ten nach dem Unfall  von einem Arz t schriftl ich

festgestellt und von Ihnen bei uns geltend gemacht worden.

2.1.1.2 Kein Anspruch auf Invaliditä tsleistung besteht,  wenn die versi-
cherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall
stirbt.

2.1.1.3 Für Unfallversicherungen von Apothekern sowie Angehörigen von
Heilberufen wie Ärz ten/innen,  Z ahnärz ten/innen,  Z ahntechnikern/innen,
Heilprak tikern/innen,  Hebammen und Entbindungspflegern,  der Studen-
ten/innen der Mediz in und der Z ahnheilkunde,  Krankenpflegepersonals
(Krankenschwester/Krankenpfleger, Kinderkrankenschwester/K inder-
krankenpfleger,  Krankenpflegehelfer/in) Tierärz ten/innen und Studenten-
/innen der Tierheilkunde und von Chemikern und Desinfek toren besteht
abweichend von Z iffer 2.1.1.1 im Rahmen der Z iffern 5.2.4.4 bis 5.2.4.5.4
auch dann ein Anspruch auf Invaliditä tsleistung,  wenn die versicherte
infek tionsbedingte Invaliditä t,  die a ls Unfall  gilt,

- innerhalb von 3 Jahren nach der Infek tion eingetreten und
- innerhalb dieses Z eitraums von einem Arz t schriftl ich festgestellt und

von Ihnen innerhalb von weiteren 3 Mona ten bei uns geltend gemacht
worden ist.

2.1.2 Art und Höhe der Leistung

2.1.2.1 Die Invaliditä tsleistung zahlen wir a ls Kapitalbetrag.

2.1.2.2 Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die Versiche-
rungssumme und der Grad der unfallbedingten Invaliditä t.

2.1.2.2.1 Bei Verlust oder völl iger Funk tionsunfähigkeit der nachstehend
genannten Körperteile und Sinnesorgane gelten ausschließlich die fol-
genden Invaliditä tsgrade:

Arm 70 %
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %
Hand 55 %
Daumen 20 %
Z eigefinger 10 %
anderer F inger 5 %

Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 %
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %
Bein bis unterhalb des Knies 50 %
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %
Fuß 40 %
große Z ehe 5 %
andere Z ehe 2 %

Auge 50 %
Gehör auf einem Ohr 30 %
Geruchssinn 10 %
Geschmackssinn 5 %
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Für Apotheker sowie Angehörige von Heilberufen gelten sta ttdessen,  so-
fern besonders vereinbart,  a ls feste Invaliditä tsgrade - unter Ausschluss
des Nachweises einer höheren oder geringeren Invaliditä t - bei  Verlust
oder Funk tionsunfähigkeit

eines Armes oder einer Hand 100 %
eines Daumens oder Z eigefingers 60 %
eines anderen F ingers 20 %
eines Beines oder Fußes 70 %
einer großen Z ehe 8 %
einer anderen Z ehe 3 %
eines Auges 80 %
des Gehörs auf beiden Ohren 70 %

Bei Teilverlust oder teilweiser Funk tionsbeeinträchtigung gilt der ent-
sprechende Teil  des jeweil igen Prozentsa tzes.

2.1.2.2.2 Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der In-
validitä tsgrad danach,  inwieweit die normale körperliche oder geistige
Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist.  Dabei sind ausschließ-
lich mediz inische Gesichtspunk te zu berücksichtigen.

2.1.2.2.3 Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren
Funk tionen bereits vor dem Unfall  dauernd beeinträchtigt,  wird der In-
validitä tsgrad um die Vorinvaliditä t gemindert.  Diese ist nach
Z iffer 2.1.2.2.1 und Z iffer 2.1.2.2.2 zu bemessen.

2.1.2.2.4 Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall
beeinträchtigt,  werden die nach den vorstehenden Bestimmungen ermit-
telten Invaliditä tsgrade zusammengerechnet.  Mehr a ls 100 %  werden
jedoch nicht berücksichtigt.

2.1.2.2.5 Progressive Invaliditä tssta ffel ,  je nach Vereinbarung:
Grundlage für die Invaliditä tsleistung ist der nach den Bemessungs-
grundsä tzen der Z iffern 2.1.2.2.1 bis 2.1.2.2.4 festgestellte unfallbedingte
Invaliditä tsgrad.

Der Berechnung der Invaliditä tsleistung werden folgende Versicherungs-
summen zugrunde gelegt:

Bei der progressiven Invaliditä tssta ffel U 225

- Für den 25 %  nicht übersteigenden Teil  des Invaliditä tsgrads die im
Versicherungsschein festgelegte Invaliditä tssumme,

- für den 25 % ,  nicht aber 50 %  übersteigenden Teil  des Invaliditä ts-
grads die doppelte Invaliditä tssumme,

- für den 50 %  übersteigenden Teil  des Invaliditä tsgrads die dreifache
Invaliditä tssumme.

Bei der progressiven Invaliditä tssta ffel U 250

- Für den 50 %  nicht übersteigenden Teil  des Invaliditä tsgrads die im
Versicherungsschein festgelegte Invaliditä tssumme,

- für den 50 % ,  nicht aber 75 %  übersteigenden Teil  des Invaliditä ts-
grads die dreifache Invaliditä tssumme,

- für den 75 %  übersteigenden Teil  des Invaliditä tsgrads die fünffache
Invaliditä tssumme.

Bei der progressiven Invaliditä tssta ffel U 350

- Für den 25 %  nicht übersteigenden Teil  des Invaliditä tsgrads die im
Versicherungsschein festgelegte Invaliditä tssumme,

- für den 25 % ,  nicht aber 50 %  übersteigenden Teil  des Invaliditä ts-
grads die dreifache Invaliditä tssumme,

- für den 50 %  übersteigenden Teil  des Invaliditä tsgrads die fünffache
Invaliditä tssumme.

Bei der progressiven Invaliditä tssta ffel U 375

- Für den 25 %  nicht übersteigenden Teil  des Invaliditä tsgrads die im
Versicherungsschein festgelegte Invaliditä tssumme,

- für den 25 % ,  nicht aber 50 %  übersteigenden Teil  des Invaliditä ts-
grads die doppelte Invaliditä tssumme,

- für den 50 % ,  nicht aber 75 %  übersteigenden Teil  des Invaliditä ts-
grads die vierfache Invaliditä tssumme,

- für den 75 %  übersteigenden Teil  des Invaliditä tsgrads die achtfache
Invaliditä tssumme.

Bei der progressiven Invaliditä tssta ffel U 500

- Für den 25 %  nicht übersteigenden Teil  des Invaliditä tsgrads die im
Versicherungsschein festgelegte Invaliditä tssumme,

- für den 25 % ,  nicht aber 50 %  übersteigenden Teil  des Invaliditä ts-
grads die fünffache Invaliditä tssumme,

- für den 50 %  übersteigenden Teil  des Invaliditä tsgrads die siebenfache
Invaliditä tssumme.

Bei der progressiven Invaliditä tssta ffel U 525

- Für den 25 %  nicht übersteigenden Teil  des Invaliditä tsgrads die im
Versicherungsschein festgelegte Invaliditä tssumme,

- für den 25 % ,  nicht aber 50 %  übersteigenden Teil  des Invaliditä ts-
grads die doppelte Invaliditä tssumme,

- für den 50 % ,  nicht aber 75 %  übersteigenden Teil  des Invaliditä ts-
grads die sechsfache Invaliditä tssumme,

- für den 75 %  übersteigenden Teil  des Invaliditä tsgrads die zwölffache
Invaliditä tssumme.

2.1.2.3 Stirbt die versicherte Person

- aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall  oder
- gleichgültig,  aus welcher Ursache,  spä ter a ls ein Jahr nach dem Unfall ,

und war ein Anspruch auf Invaliditä tsleistung entstanden,  leisten wir
nach dem Invaliditä tsgrad,  mit dem aufgrund der ärz tl ichen Befunde zu
rechnen gewesen wäre.

2.2 Übergangsleistung

2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung

Die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten
Person ist im berufl ichen oder außerberufl ichen Bereich unfallbedingt

- nach Ablauf von 6 Mona ten vom Unfalltag an gerechnet und
- ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen

noch um mindestens 50 %  beeinträchtigt.
Diese Beeinträchtigung ha t innerhalb der 6 Mona te ununterbrochen be-
standen.
Sie ist von Ihnen spä testens 7 Mona te nach Eintritt des Unfalls unter
Vorlage eines ärz tl ichen A ttests bei uns geltend gemacht worden.

2.2.2 Art und Höhe der Leistung
Die Übergangsleistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe gezahlt.

2.3 Tagegeld

2.3.1 Voraussetzungen für die Leistung

Die versicherte Person ist unfallbedingt

- in der Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt und
- in ärz tl icher Behandlung.

2.3.2 Höhe und Dauer der Leistung

Das Tagegeld wird nach der vereinbarten Versicherungssumme berech-
net.  Es wird nach dem festgestellten Grad der Beeinträchtigung der Be-
rufstä tigkeit oder Beschä ftigung abgestuft.
Das Tagegeld wird für die Dauer der ärz tl ichen Behandlung,  längstens
für ein Jahr,  vom Unfalltag an gerechnet,  gezahlt.

2.4 Krankenhaustagegeld

2.4.1 Voraussetzungen für die Leistung

Die versicherte Person befindet sich wegen des Unfalls in mediz inisch
notwendiger vollsta tionärer Heilbehandlung.
Kuren sowie Aufenthalte in Sana torien und Erholungsheimen gelten nicht
als mediz inisch notwendige Heilbehandlung.

2.4.2 Höhe und Dauer der Leistung

Das Krankenhaustagegeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe für jeden Kalendertag der vollsta tionären Behandlung gezahlt,
längstens jedoch für 5 Jahre,  vom Unfalltag an gerechnet.

2.5 Krankenhaustagegeld plus (KHT plus)

2.5.1 Voraussetzungen für die Leistung
Die versicherte Person ist aus der vollsta tionären Behandlung entlassen
worden und ha tte Anspruch auf Krankenhaustagegeld nach Z iffer 2.4.

2.5.2 Höhe und Dauer der Leistung
KHT plus wird in Höhe des versicherten Krankenhaustagegelds für die
gleiche Anzahl von Kalendertagen gezahlt,  für die wir Krankenhaus-
tagegeld leisten,  längstens jedoch für 100 Tage.

2.6 Todesfallleistung

2.6.1 Voraussetzungen für die Leistung
Die versicherte Person ist infolge des Unfalls innerhalb eines Jahres
gestorben.
Auf die besonderen Pfl ichten nach Z iffer 7.5 weisen wir hin.

2.6.2 Höhe der Leistung
Die Todesfall leistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme
gezahlt.

2.7 Kosten für kosmetische Operationen

2.7.1 Voraussetzungen für die Leistungen
Die versicherte Person ha t sich infolge des Unfalls einer kosmetischen
Opera tion unterzogen.
Als kosmetische Opera tion gilt eine nach Abschluss der Heilbehandlung
durchgeführte ärz tl iche Behandlung mit dem Z iel ,  eine unfallbedingte
Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungsbilds der versicherten Person
zu beheben.  Die kosmetische Opera tion erfolgt innerhalb von 3 Jahren
nach dem Unfall ,  bei  Unfällen Minderjähriger spä testens vor Vollendung
des 21.  Lebensjahres und ein Dritter ist nicht zur Leistung verpfl ichtet
oder bestreitet seine Leistungspfl icht.

2.7.2 Art und Höhe der Leistungen
Wir leisten insgesamt bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssum-
me Ersa tz  für nachgewiesene

- Arz thonorare und sonstige Opera tionskosten.
- Kosten für Unterbringung und Verpflegung in einem Krankenhaus.
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- Z ahnbehandlungs- und Z ahnersa tzkosten,  die durch einen unfallbe-
dingten Verlust oder Teilverlust von Schneide- und Eckzähnen entstan-
den sind,  auch soweit es sich dabei um nicht na türliche Z ähne handelt.

2.7.3 Ausschluss der Dynamik
Die Versicherungssumme nimmt an einer für andere Leistungsarten ver-
einbarten Erhöhung von Leistung und Beitrag nicht teil .

2.8 Bergungs- und Rettungskosten

2.8.1 Art der Leistungen

2.8.1.1 Wir ersetzen nach einem Unfall  die Kosten für Such-,  Rettungs-
oder Bergungseinsä tze von öffentl ich-rechtl ich oder priva trechtl ich or-
ganisierten Rettungsdiensten,  soweit hierfür üblicherweise Gebühren
berechnet werden.
Diese Kosten ersetzen wir auch dann,  wenn der Unfall  unmittelbar drohte
oder ein Unfall  nach den konkreten Umständen zu vermuten war.

2.8.1.2 Wir ersetzen die Kosten für den ärz tl ich angeordneten Transport
der verletz ten Person zum Krankenhaus oder zur Spez ia lk l inik .

2.8.1.3 Wir ersetzen den Mehraufwand bei der Rückkehr der verletz ten
Person zu ihrem ständigen Wohnsitz ,  soweit die Mehrkosten auf ärz tl iche
Anordnung zurückgehen oder nach der Verletzungsart unvermeidbar
waren.

2.8.1.4 Bei einem unfallbedingten Todesfall  ersetzen wir die Kosten für
die Überführung zum letz ten ständigen Wohnsitz .

2.8.2 Höhe der Leistungen
Die Höhe der Leistungen ist insgesamt auf den im Versicherungsschein
genannten Betrag begrenz t.

2.8.3 Ausschluss der Dynamik
Die Versicherungssumme nimmt an einer für andere Leistungsarten ver-
einbarten Erhöhung von Leistung und Beitrag nicht teil .

2.9 Zuwachs von Leistung und Beitrag

2.9.1 Wir erhöhen die Versicherungssummen - ausgenommen die Sum-
men für Kosten für kosmetische Opera tionen,  für Bergungs- und Ret-
tungskosten,  für Assistance-Leistungen sowie für Unfall-RehaPlus -
jährlich um jeweils 5 % .  Die Erhöhung erfolgt jeweils zum Beginn des
Versicherungsjahres,  und zwar erstmals zum Beginn des 2.  Versiche-
rungsjahres.

2.9.2 Dabei werden die Versicherungssummen wie folgt,  aufgerundet:

- für den Invaliditä ts- und Todesfall  auf volle 1.000 Euro,
- Übergangsleistung auf volle 100 Euro,
- für die Unfall-Rente (Z BUKR 40 %  2011 bzw .  Z BUR 50 %  2011) auf volle

5 Euro,
- für Tagegeld,  Krankenhaustagegeld und KHT plus auf volle Euro.

2.9.3 Die erhöhten Versicherungssummen gelten für a lle nach dem Er-
höhungstermin eintretenden Unfälle.

2.9.4 Der Beitrag erhöht sich im gleichen Verhältnis wie die Versiche-
rungssummen.

2.9.5 Vor dem Erhöhungstermin erhalten Sie eine schriftl iche Mitteilung
über die Erhöhung.
Die Erhöhung entfällt,  wenn Sie ihr innerhalb von 6 Wochen nach unserer
Mitteilung in Textform widersprechen.  Auf die Frist werden wir Sie hin-
weisen.

2.9.6 Sie und wir können diese Zuwachsvereinbarung auch für die ge-
samte Restlaufzeit des Vertrags kündigen.  Die Kündigung muss in Text-
form spä testens 3 Mona te vor Ablauf des Versicherungsjahres zum Ende
des laufenden Versicherungsjahres erfolgen.

3. Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebre-
chen?
Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen.  Haben Krankheiten oder
Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis verursachten Gesundheits-
schädigung oder deren Folgen mitgewirk t,  mindert sich

- im Falle einer Invaliditä t der Prozentsa tz  des Invaliditä tsgrads
- im Todesfall  und,  soweit nichts anderes bestimmt ist,  in a llen anderen

Fällen die Leistung

entsprechend dem Anteil  der Krankheit oder des Gebrechens.
Beträgt der Mitwirkungsanteil  weniger a ls 25 % ,  unterbleibt jedoch die
Minderung.

4. Welche Personen sind nicht versicherbar?
4.1 Nicht versicherbar und trotz  Beitragszahlung nicht versichert sind
Personen,  die für dauernd mindestens schwerpflegebedürftig sind,  sowie
Geisteskranke.  Schwerpflegebedürftig ist,  wer bei der Körperpflege,  der
Ernährung oder der Mobil itä t mindestens dreimal täglich zu verschie-
denen Tageszeiten Hilfe benötigt und zusä tz lich mehrfach in der Woche
Hilfen bei der hauswirtscha ftl ichen Versorgung benötigt.

4.2 Der Versicherungsschutz  erl ischt,  sobald die versicherte Person im
Sinn der Z iffer 4.1 nicht mehr versicherbar ist.  G leichzeitig endet für
diese die Versicherung.

4.3 Die für dauernd schwerpflegebedürftige Personen sowie Geistes-
kranke seit Eintritt der Versicherungsunfähigkeit gezahlten Beiträge
zahlen wir zurück .

5. In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausge-
schlossen?
5.1 Kein Versicherungsschutz  besteht für folgende Unfälle:

5.1.1 Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusstseins-
störungen,  auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen,  sowie durch
Schlaganfälle,  epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle,  die den
ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.
Versicherungsschutz  besteht jedoch,  wenn diese Störungen oder Anfälle
durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht waren.

5.1.2 Unfälle,  die der versicherten Person dadurch zustoßen,  dass sie
vorsä tz lich eine Stra fta t ausführt oder versucht.

5.1.3 Unfälle,  die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignisse verursacht sind.  Versicherungsschutz  besteht jedoch,
wenn die versicherte Person auf Reisen im Ausland überraschend von
Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird.
Dieser Versicherungsschutz  erl ischt am Ende des 14.  Tags nach Beginn
eines Kriegs oder Bürgerkriegs auf dem Gebiet des Staa ts,  in dem sich
die versicherte Person aufhält.
Die Erweiterung gilt nicht bei  Reisen in oder durch Staa ten,  auf deren
Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht.  Sie gilt auch nicht für die
ak tive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch
A B C-Wa ffen und im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähn-
lichen Zustand zwischen den Ländern China ,  Deutschland,  Frankreich,
Großbritannien,  Japan,  Russland oder USA .

5.1.4 Unfälle der versicherten Person

- als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgerä teführer),  soweit er nach
deutschem Recht da für eine Erlaubnis benötigt,  sowie a ls sonstiges
Besa tzungsmitglied eines Luftfahrzeugs.

- bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeugs auszuübenden berufl ichen Tä-
tigkeit.

- bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.

5.1.5 Unfälle,  die der versicherten Person dadurch zustoßen,  dass sie sich
als Fahrer,  Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeugs an Fahrtveran-
staltungen einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteil igt,  bei
denen es auf die Erz ielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.
Versichert sind Unfälle durch die Teilnahme an Fahrtveranstaltungen,  bei
denen es auf die Erz ielung einer Durchschnittsgeschwindigkeit ankommt
(Stern-,  Zuverlässigkeits- oder Orientierungsfahrten).

5.1.6 Unfälle,  die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht
sind.

5.2 Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigungen:

5.2.1 Schäden an Bandscheiben sowie B lutungen aus inneren Organen
und Gehirnblutungen.
Versicherungsschutz  besteht jedoch,  wenn ein unter diesen Vertrag fall-
endes Unfallereignis nach Z iffer 1.3 die überwiegende Ursache ist.

5.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen.

5.2.3 Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Kör-
per der versicherten Person.  Versicherungsschutz  besteht jedoch,  wenn
die Heilmaßnahmen oder Eingriffe,  auch strahlendiagnostische und -the-
rapeutische,  durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall  veranlasst
waren.

5.2.4 Infek tionen.

5.2.4.1 Sie sind auch dann ausgeschlossen,  wenn sie

- durch Insek tenstiche oder -bisse oder
- durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen ver-

ursacht wurden,  durch die Krankheitserreger sofort oder spä ter in den
Körper gelangten.

5.2.4.2 Versicherungsschutz  besteht jedoch für

- Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für
- Infek tionen,  bei  denen die Krankheitserreger durch Unfallverletzungen,

die nicht nach Z iffer 5.2.4.1 ausgeschlossen sind,  in den Körper ge-
langten.

5.2.4.3 Für Infek tionen,  die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe verur-
sacht sind,  gilt Z iffer 5.2.3 Sa tz 2 entsprechend.
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5.2.4.4 Für Unfallversicherungen von Apothekern sowie Angehörigen von
Heilberufen wie Ärz ten/innen,  Z ahnärz ten/innen,  Z ahntechnikern/innen,
Heilprak tikern/innen,  Hebammen und Entbindungspflegern,  der Studen-
ten/innen der Mediz in und der Z ahnheilkunde,  Krankenpflegepersonals
(Krankenschwester /Krankenpfleger, Kinderkrankenschwester/K inder-
krankenpfleger,  Krankenpflegehelfer/in),  Tierärz ten/innen und Studen-
ten/innen der Tierheilkunde besteht der Versicherungsschutz  abweichend
von Z iffer 5.2.4 auch für Gesundheitsschäden durch Infek tionen.

Voraussetzungen für die Leistung

5.2.4.4.1 Die versicherte Person ha t sich in Ausübung ihrer im Vertrag
genannten berufl ichen Tä tigkeit infi z iert.

5.2.4.4.2 Aus

- der Krankengeschichte,
- dem Befund oder
- der Na tur der Erkrankung

geht hervor,  dass die Krankheitserreger auf eine im nächsten Absa tz
bestimmte Art in den Körper gelangt sind.

5.2.4.4.3 Die Krankheitserreger sind entweder

- durch eine Beschädigung der Haut - wobei mindestens die äußere
Hautschicht durchtrennt sein muss

oder
- durch Einspritzen infek tiöser Substanzen in Auge,  Mund oder Nase
in den Körper gelangt.
Anhauchen,  Anniesen oder Anhusten erfüllen den Ta tbestand des Ein-
spritzens nicht.  Für versicherte Personen,  die in Heilberufen tä tig sind,
besteht jedoch Versicherungsschutz  für Diphtherie und Tuberkulose.

5.2.4.5 Für Unfallversicherungen von Chemikern und Desinfek toren be-
steht der Versicherungsschutz  abweichend von Z iffer 5.2.4 auch für Ge-
sundheitsschädigungen durch Infek tionen.

Voraussetzungen für die Leistung

5.2.4.5.1 Die versicherte Person ha t sich in Ausübung ihrer im Vertrag
genannten berufl ichen Tä tigkeit infi z iert.

5.2.4.5.2 Aus

- der Krankengeschichte,
- dem Befund oder
- der Na tur der Erkrankung

geht hervor,  dass die Krankheitserreger auf eine im nächsten Absa tz
bestimmte Art in den Körper gelangt sind.

5.2.4.5.3 Die Krankheitserreger sind entweder

- durch eine Beschädigung der Haut - wobei mindestens die äußere
Hautschicht durchtrennt sein muss

oder
- durch plötz liches Eindringen infek tiöser Substanzen in Auge,  Mund oder

Nase

in den Körper gelangt.

5.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den
Schlund.

Versicherungsschutz  besteht jedoch für K inder,  die zum Z eitpunk t des
Unfalls das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  Ausgeschlossen
bleiben Vergiftungen durch Nahrungsmittel .

5.2.6 Krankha fte Störungen infolge psychischer Reak tionen,  auch wenn
diese durch einen Unfall  verursacht wurden.

5.2.7 Bauch- oder Unterleibsbrüche.
Versicherungsschutz  besteht jedoch,  wenn sie durch eine unter diesen
Vertrag fallende gewaltsame von außen kommende Einwirkung entstan-
den sind.

5.3 Kein Versicherungsschutz  bei Sank tionen

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versiche-
rungsschutz  nur,  soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien
direk t anwendbaren,  Wirtscha fts-,  Handels- oder F inanzsank tionen bzw .
Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik  Deutschland
entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtscha fts-,  Handels- oder F inanzsank tionen bzw .
Embargos,  die durch die Vereinigten Staa ten von Amerika  in Hinblick  auf
andere Staa ten erlassen werden,  soweit dem nicht Rechtsvorschriften der
Europäischen Union oder der Bundesrepublik  Deutschland entgegenste-
hen.

6. Was müssen Sie
- bei vereinbartem Kinder-Tarif
- bei Änderungen der Berufstä tigkeit oder Beschä ftigung
- bei vereinbartem Erwachsenentarif und Erreichen des 65. Lebensjahres
- bei Erreichen des 80.  Lebensjahres beachten?

6.1 Umstellung des Kinder-Tarifs

6.1.1 B is zum Ablauf des Versicherungsjahres,  in dem das nach dem
Kinder-Tarif versicherte K ind das 18. Lebensjahr vollendet,  besteht Ver-
sicherungsschutz  zu den vereinbarten Versicherungssummen.  Danach
gilt der zu diesem Z eitpunk t gültige Tarif für Erwachsene.  Sie haben je-
doch folgendes Wahlrecht:

- Sie zahlen den bisherigen Beitrag,  und wir reduz ieren die Versiche-
rungssummen entsprechend.

- Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen,  und wir berechnen
einen entsprechend höheren Beitrag.

6.1.2 Über Ihr Wahlrecht werden wir Sie rechtzeitig informieren.  Teilen
Sie uns das Ergebnis Ihrer Wahl nicht bis spä testens 2 Mona te nach
Beginn des neuen Versicherungsjahres mit,  setz t sich der Vertrag ent-
sprechend der ersten Wahlmöglichkeit fort.

6.2 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung

6.2.1 Die Höhe der Versicherungssummen bzw .  des Beitrags hängt
maßgeblich von der Berufstä tigkeit oder der Beschä ftigung der versi-
cherten Person ab.  Grundlage für die Bemessung der Versicherungs-
summen und Beiträge ist unser geltendes Berufsgruppenverzeichnis.
Eine Änderung der Berufstä tigkeit oder Beschä ftigung der versicherten
Person müssen Sie uns daher unverzüglich mitteilen.  Pfl ichtwehrdienst,
Z ivildienst oder militärische Reserveübungen fallen nicht darunter.

6.2.2 Errechnen sich bei gleichbleibendem Beitrag nach dem zum Z eit-
punk t der Änderung gültigen Tarif niedrigere Versicherungssummen,
gelten diese nach Ablauf eines Mona ts ab der Änderung.
Errechnen sich dagegen höhere Versicherungssummen,  gelten diese,
sobald uns Ihre Erk lärung zugeht,  spä testens jedoch nach Ablauf eines
Mona ts ab der Änderung.
Die neu errechneten Versicherungssummen gelten sowohl für berufl iche
als auch für außerberufl iche Unfälle.

6.2.3 Auf Ihren Wunsch führen wir den Vertrag auch mit den bisherigen
Versicherungssummen bei erhöhtem oder gesenk tem Beitrag weiter,  so-
bald uns Ihre Erk lärung zugeht.

6.3 Umstellung des Erwachsenentarifs bei Erreichen des 65. Le-
bensjahres

6.3.1 Mit der Vollendung des 65. Lebensjahres endet die Versicherbarkeit
nach dem Erwachsenentarif.

6.3.2 B is zum Ablauf des Versicherungsjahres,  in dem die nach dem Er-
wachsenentarif versicherte Person das 65. Lebensjahr vollendet,  besteht
Versicherungsschutz  zu den vereinbarten Versicherungssummen.  Danach
gilt der zu diesem Z eitpunk t gültige Tarif für Senioren.  Sie haben jedoch
folgendes Wahlrecht:

- Sie zahlen den bisherigen Beitrag,  und wir reduz ieren die Versiche-
rungssummen entsprechend.

- Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen,  und wir berechnen
einen entsprechend höheren Beitrag.

6.3.3 Über Ihr Wahlrecht werden wir Sie rechtzeitig informieren.  Teilen
Sie uns das Ergebnis Ihrer Wahl nicht bis spä testens 2 Mona te nach
Beginn des neuen Versicherungsjahres mit,  setz t sich der Vertrag ent-
sprechend der ersten Wahlmöglichkeit fort.

6.4 Umstellung bei Erreichen des 80. Lebensjahres

6.4.1 Mit der Vollendung des 80. Lebensjahres endet die Versicherbarkeit
nach dem bisherigen Tarif.

6.4.2 B is zum Ablauf des Versicherungsjahres,  in dem die versicherte
Person das 80.  Lebensjahr vollendet,  besteht Versicherungsschutz  zu
den vereinbarten Versicherungssummen.  Danach gilt der zu diesem
Z eitpunk t gültige Tarif für Personen über 80.  Sie haben jedoch folgendes
Wahlrecht:

- Sie zahlen den bisherigen Beitrag,  und wir reduz ieren die Versiche-
rungssummen entsprechend.

- Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen,  und wir berechnen
einen entsprechend höheren Beitrag.

6.4.3 Über Ihr Wahlrecht werden wir Sie rechtzeitig informieren.  Teilen
Sie uns das Ergebnis Ihrer Wahl nicht bis spä testens 2 Mona te nach
Beginn des neuen Versicherungsjahres mit,  setz t sich der Vertrag ent-
sprechend der ersten Wahlmöglichkeit fort.

Der Leistungsfall
7. Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenhei-
ten)?
Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person können wir unsere
Leistung nicht erbringen.

7.1 Nach einem Unfall ,  der voraussichtl ich eine Leistungspfl icht herbei-
führt,  müssen Sie oder die versicherte Person unverzüglich einen Arz t
hinzuz iehen,  seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten.
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Bei zunächst geringfügig erscheinenden oder zunächst nicht erkennbaren
Unfallfolgen l iegt keine Obliegenheitsverletzung vor,  wenn das Hinzu-
z iehen eines Arz tes und die Meldung des Unfalls an uns unverzüglich
nachgeholt werden,  sobald die eine Leistungspfl icht auslösenden Unfall-
folgen erkennbar werden.

7.2 Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die versi-
cherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen und uns unverzüglich zurück-
senden; von uns darüber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte
müssen in gleicher Weise erteilt werden.

7.3 Werden Ärz te von uns beauftragt,  muss sich die versicherte Person
auch von diesen untersuchen lassen.  Die notwendigen Kosten ein-
schließlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalls tragen wir.

7.4 Die Ärz te,  die die versicherte Person - auch aus anderen Anlässen -
behandelt oder untersucht haben,  andere Versicherer,  Versicherungsträ-
ger und Behörden sind zu ermächtigen,  a l le erforderlichen Auskünfte zu
erteilen.

7.5 Ha t der Unfall  den Tod zur Folge,  ist uns dies innerhalb von 21 Tagen
zu melden,  auch wenn uns der Unfall  schon angezeigt war.
Uns ist das Recht zu verscha ffen,  gegebenenfalls eine Obduk tion durch
einen von uns beauftragten Arz t vornehmen zu lassen.

8. Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegen-
heiten?
Wird eine Obliegenheit nach Z iffer 7 vorsä tz lich verletz t,  verl ieren Sie
Ihren Versicherungsschutz .  Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Ob-
liegenheit sind wir berechtigt,  unsere Leistung in einem der Schwere Ih-
res Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  Beides gilt nur,
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folgen hingewiesen haben.
Weisen Sie nach,  dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletz t
haben,  bleibt der Versicherungsschutz  bestehen.
Der Versicherungsschutz  bleibt auch bestehen,  wenn Sie nachweisen,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistung ursächlich war.  Das gilt nicht,  wenn Sie die Oblie-
genheit arglistig verletz t haben.

9. Wann sind die Leistungen fällig?
9.1 Wir sind verpfl ichtet,  innerhalb eines Mona ts - beim Invaliditä tsan-
spruch innerhalb von 3 Mona ten - in Textform zu erk lären,  ob und in
welchem Umfang wir einen Anspruch anerkennen.  Die Fristen beginnen
mit dem Eingang folgender Unterlagen:

- Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,
- beim Invaliditä tsanspruch zusä tz lich der Nachweis über den Abschluss

des Heilverfahrens,  soweit es für die Bemessung des Invaliditä tsgrads
notwendig ist.

Die ärz tl ichen Gebühren,  die Ihnen zur Begründung des Leistungsan-
spruchs entstehen,  übernehmen wir

- bei Invaliditä t bis zu 1 ‰ der versicherten Summe.
- bei Übergangsleistung bis zu 1 %  der versicherten Summe.
- bei Tagegeld bis zu einem Tagegeldsa tz .
- bei Krankenhaustagegeld bis zu einem Krankenhaustagegeldsa tz .

Sonstige Kosten übernehmen wir nicht.

9.2 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über
Grund und Höhe geeinigt,  leisten wir innerhalb von 2 Wochen.

9.3 Steht die Leistungspfl icht zunächst nur dem Grunde nach fest,  z ahlen
wir - auf Ihren Wunsch - angemessene Vorschüsse.
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditä tsleistung inner-
halb eines Jahres nach dem Unfall  nur bis zur Höhe einer vereinbarten
Todesfallsumme beansprucht werden.

9.4 Sie und wir sind berechtigt,  den Grad der Invaliditä t jährlich,  läng-
stens bis zu 3 Jahren nach dem Unfall ,  erneut ärz tl ich bemessen zu
lassen.  Bei K indern die am Unfalltag das 14.  Lebensjahr noch nicht
vollendet ha tten verlängert sich diese Frist von 3 auf 5 Jahre.  Dieses
Recht muss

- von uns zusammen mit unserer Erk lärung über unsere Leistungspfl icht
nach Z iffer 9.1,

- von Ihnen vor Ablauf der Frist augeübt werden.

Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditä tsleistung,  a ls
wir bereits erbracht haben,  ist der Mehrbetrag mit 5 %  jährlich zu ver-
z insen.

9.5 Zur Prüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug sind wir be-
rechtigt,  Lebensbescheinigungen anzufordern.  Wird die Bescheinigung
nicht unverzüglich übersandt,  ruht die Rentenzahlung ab der nächsten
Fäll igkeit.

Die Versicherungsdauer
10. Wann beginnt und wann endet der Vertrag?
Wann ruht der Versicherungsschutz bei militärischen
Einsätzen?
10.1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz  beginnt zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Z eitpunk t,  wenn sie den ersten oder einmaligen Beitrag recht-
zeitig im Sinn von Z iffer 11.2.1 zahlen.

10.2 Dauer und Ende des Vertrags

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Z eit abge-
schlossen.
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der
Vertrag um jeweils ein Jahr,  wenn nicht Ihnen oder uns spä testens
3 Mona te vor dem Ablauf des jeweil igen Versicherungsjahres eine Kün-
digung zugegangen ist.
Bei einer Vertragsdauer von weniger a ls einem Jahr endet der Vertrag,
ohne dass es einer Kündigung bedarf,  zum vorgesehenen Z eitpunk t.
Bei einer Vertragsdauer von mehr a ls 3 Jahren kann der Vertrag schon
zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres ge-
kündigt werden; die Kündigung muss Ihnen oder uns spä testens 3 Mo-
na te vor dem Ablauf des jeweil igen Versicherungsjahres zugegangen
sein.

10.3 Kündigung nach Versicherungsfall

Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung beenden,  wenn wir
eine Leistung erbracht oder Sie gegen uns K lage auf eine Leistung erho-
ben haben.
Die Kündigung muss Ihnen oder uns spä testens einen Mona t nach Lei-
stung oder - im Falle eines Rechtsstreits - nach K lagerücknahme,  Aner-
kenntnis,  Vergleich oder Rechtskra ft des Urteils in Textform zugegangen
sein.
Kündigen Sie,  wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns
wirksam .  Sie können jedoch bestimmen,  dass die Kündigung zu einem
spä teren Z eitpunk t,  spä testens jedoch zum Ende der laufenden Versi-
cherungsperiode,  wirksam wird.
Eine Kündigung durch uns wird einen Mona t nach ihrem Zugang bei Ih-
nen wirksam .

10.4 Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen Einsätzen

Der Versicherungsschutz  tritt für die versicherte Person außer Kra ft,  so-
bald sie Dienst in einer militärischen oder ähnlichen Forma tion leistet,
die an einem Krieg oder kriegsmäßigen Einsa tz  zwischen den Ländern
China ,  Deutschland,  Frankreich,  Großbritannien,  Japan,  Russland oder
USA beteil igt ist.  Der Versicherungsschutz  lebt wieder auf,  sobald uns
Ihre Anzeige über die Beendigung des Dienstes zugegangen ist.

Der Versicherungsbeitrag
11. Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig
zahlen?
11.1 Beitrag und Versicherungssteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer,  die
Sie in der jeweils vom Gesetz  bestimmten Höhe zu entrichten haben.

11.2 Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Einmal- oder
Erstbeitrags

11.2.1 Fäll igkeit des ersten oder einmaligen Beitrags
Sie haben den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Zugang
des Versicherungsscheins zu zahlen,  jedoch nicht vor dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.
Der Versicherungsschutz  beginnt auch dann zu dem vereinbarten Z eit-
punk t,  wenn Sie zur Beitragszahlung erst spä ter aufgefordert werden,  den
Beitrag aber unverzüglich zahlen.
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Ra ten gilt die erste Ra te a ls
erster Beitrag.

11.2.2 Spä terer Beginn des Versicherungsschutzes
Z ahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig im Sinne
von Z iffer 2.2,  sondern zu einem spä teren Z eitpunk t,  beginnt der Versi-
cherungsschutz  erst ab diesem Z eitpunk t,  sofern wir Sie durch geson-
derte Mitteilung in Textform oder durch einen auffäll igen Hinweis im
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben.
Das gilt nicht,  wenn Sie nachweisen,  dass Sie die Nichtzahlung nicht zu
vertreten haben.

11.2.3 Rück trittsrecht des Versicherers bei Z ahlungsverzug
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt,  so können
wir vom Vertrag zurück treten,  solange die Z ahlung nicht bewirk t ist.  Der
Rück tritt ist ausgeschlossen,  wenn Sie nachweisen,  dass Sie die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten haben.
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11.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

11.3.1 Fäll igkeit und Rechtzeitigkeit der Z ahlung
Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Z eitpunk t fäll ig.

11.3.2 Verzug
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt,  gera ten Sie ohne Mah-
nung in Verzug,  es sei  denn,  dass Sie die verspä tete Z ahlung nicht zu
vertreten haben.
Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Z ahlung auffordern und
Ihnen eine Z ahlungsfrist von mindestens 2 Wochen setzen.  Diese Frist-
setzung ist nur wirksam ,  wenn wir darin die rückständigen Beträge des
Beitrags sowie die Z insen und Kosten im Einzelnen bez iffern und die
Rechtsfolgen angeben,  die nach den Z iffern 11.3.3 und 11.3.4 mit dem
Fristablauf verbunden sind.

11.3.3 Kein Versicherungsschutz
Sind Sie nach Ablauf dieser Z ahlungsfrist noch mit der Z ahlung in Ver-
zug,  besteht ab diesem Z eitpunk t bis zur Z ahlung kein Versicherungs-
schutz .

11.3.4 Kündigung
Sind Sie nach Ablauf dieser Z ahlungsfrist noch mit der Z ahlung in Ver-
zug,  können wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen,  wenn
wir Sie mit der Z ahlungsaufforderung nach Z iffer 11.3.2 Absa tz 2 darauf
hingewiesen haben.
Haben wir gekündigt,  und zahlen Sie danach innerhalb eines Mona ts den
angemahnten Beitrag,  besteht der Vertrag fort.  Für Versicherungsfälle,
die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Z ahlung eingetreten
sind,  besteht jedoch kein Versicherungsschutz .

11.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat/Erst-
und Folgebeitrag

Ist die Einz iehung des Beitrags von einem Konto vereinbart,  gilt die
Z ahlung a ls rechtzeitig,  wenn der Beitrag zu dem Fäll igkeitstag einge-
zogen werden kann und Sie einer berechtigten Einz iehung nicht wider-
sprechen.
Konnte der fäll ige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen
werden,  ist die Z ahlung auch dann noch rechtzeitig,  wenn sie unverzüg-
lich nach unserer in Textform abgegebenen Z ahlungsaufforderung erfolgt.
Kann der fäll ige Beitrag nicht eingezogen werden,  weil  Sie das SEPA-
Lastschriftmanda t widerrufen haben,  oder haben Sie aus anderen Grün-
den zu vertreten,  dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden
kann,  sind wir berechtigt,  künftig Z ahlung außerhalb des Lastschriftver-
fahrens zu verlangen.  Sie sind zur Übermittlung des Beitrags erst ver-
pfl ichtet,  wenn Sie von uns hierzu in Textform aufgefordert worden sind.

11.5 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Z ahlung des Jahresbeitrags in Ra ten vereinbart,  sind die noch
ausstehenden Ra ten sofort fäll ig,  wenn Sie mit der Z ahlung einer Ra te
in Verzug sind.
Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

11.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags haben wir,  soweit nicht etwas
anderes bestimmt ist,  nur Anspruch auf den Teil  des Beitrags,  der dem
Z eitraum entspricht,  in dem Versicherungsschutz  bestanden ha t.

11.7 Beitragsbefreiung bei der Versicherung von Kindern in der Ein-
zelunfallversicherung

Wenn Sie während der Versicherungsdauer sterben und

- Sie bei Versicherungsbeginn das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet
ha tten

- die Versicherung nicht gekündigt war und
- Ihr Tod nicht durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht

wurde

gilt Folgendes:

11.7.1 Die Versicherung wird mit den zu diesem Z eitpunk t geltenden
Versicherungssummen bis zum Ablauf des Versicherungsjahres bei-
tragsfrei  weitergeführt,  in dem das versicherte K ind das 18. Lebensjahr
vollendet.

11.7.2 Der gesetz liche Vertreter des K inds wird neuer Versicherungs-
nehmer,  wenn nichts anderes vereinbart ist.

Weitere Bestimmungen
12. Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag be-
teiligten Personen zueinander?
12.1 Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen,  die einem an-
deren zustoßen (Fremdversicherung),  steht die Ausübung der Rechte aus
dem Vertrag nicht der versicherten Person,  sondern Ihnen zu.  Sie sind
neben der versicherten Person für die Erfüllung der Obliegenheiten ver-
antwortl ich.

12.2 A lle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfol-
ger und sonstige Anspruchsteller entsprechend anzuwenden.

12.3 Die Versicherungsansprüche können vor Fä ll igkeit ohne unsere Zu-
stimmung weder übertragen noch verpfändet werden.

13. Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?
13.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerheb-
liche Umstände

Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung a lle Ihnen be-
kannten Gefahrumstände in Textform anzuzeigen,  nach denen wir Sie in
Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind,
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.  Sie sind auch in-
soweit zur Anzeige verpfl ichtet,  a ls wir nach Ihrer Vertragserklärung,
aber vor unserer Vertragsannahme Fragen im Sinn des S . 1 in Textform
stellen.
Gefahrerheblich sind die Umstände,  die geeignet sind,  auf unseren Ent-
schluss Einfluss auszuüben,  den Vertrag überhaupt oder mit dem ver-
einbarten Inhalt abzuschließen.
Soll  eine andere Person versichert werden,  ist diese neben Ihnen für die
wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige der gefahrerheblichen Um-
stände und die Beantwortung der an sie gestellten Fragen verantwortl ich.
Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den
gefahrerheblichen Umstand,  müssen Sie sich so behandeln lassen,  a ls
hä tten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

13.2 Rücktritt

13.2.1 Voraussetzungen und Ausübung des Rück tritts
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Um-
ständen berechtigen uns,  vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.
Dies gilt nur,  wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
die Folgen einer Anzeigepfl ichtverletzung hingewiesen haben.
Wir müssen unser Rück trittsrecht innerhalb eines Mona ts schriftl ich
geltend machen.  Dabei haben wir die Umstände anzugeben,  auf die wir
unsere Erk lärung stützen.  Innerhalb der Mona tsfrist dürfen wir auch
nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erk lärung an-
geben.  Die Frist beginnt mit dem Z eitpunk t,  zu dem wir von der Verlet-
zung der Anzeigepfl icht,  die unser Rück trittsrecht begründet,  Kenntnis
erlangen.
Der Rück tritt erfolgt durch Erk lärung Ihnen gegenüber.

13.2.2 Ausschluss des Rück trittsrechts
Wir können uns auf unser Rück trittsrecht nicht berufen,  wenn wir den
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige
kannten.
Wir haben kein Rück trittsrecht,  wenn Sie nachweisen,  dass Sie oder Ihr
Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsä tz lich
noch grob fahrlässig gemacht haben.
Unser Rück trittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeige-
pfl icht besteht nicht,  wenn Sie nachweisen,  dass wir den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,  wenn auch zu anderen
Bedingungen,  geschlossen hä tten.

13.2.3 Folgen des Rück tritts
Im Fall  des Rück tritts besteht kein Versicherungsschutz .
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück ,  dürfen wir den
Versicherungsschutz  nicht versagen,  wenn Sie nachweisen,  dass der
unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistung ursächlich war.
Auch in diesem Fall  besteht aber kein Versicherungsschutz ,  wenn Sie
die Anzeigepfl icht arglistig verletz t haben.
Uns steht der Teil  des Beitrags zu,  der der bis zum Wirksamwerden der
Rück trittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

13.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

13.3.1 Ist unser Rück trittsrecht ausgeschlossen,  weil  Ihre Verletzung
einer Anzeigepfl icht weder auf Vorsa tz  noch auf grober Fahrlässigkeit
beruhte,  können wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Mona t in Schriftform kündigen.  Dies gilt nur,  wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzei-
gepfl ichtverletzung hingewiesen haben.
Dabei haben wir die Umstände anzugeben,  auf die wir unsere Erk lärung
stützen.  Innerhalb der Mona tsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere
Umstände zur Begründung unserer Erk lärung angeben.  Die Frist beginnt
mit dem Z eitpunk t,  zu dem wir von der Verletzung Ihrer Anzeigepfl icht
Kenntnis erlangt haben.
Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepfl ichtverlet-
zung nicht berufen,  wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen,  wenn Sie nachweisen,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen,  geschlossen hä tten.

13.3.2 Können wir nicht zurück treten oder kündigen,  weil  wir den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,  aber zu anderen Be-
dingungen geschlossen hä tten,  werden die anderen Bedingungen auf
unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil .  Haben Sie die
Pfl ichtverletzung nicht zu vertreten,  werden die anderen Bedingungen ab
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil .
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Dies gilt nur,  wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
die Folgen einer Anzeigepfl ichtverletzung hingewiesen haben.  Wir müs-
sen die Vertragsanpassung innerhalb eines Mona ts schriftl ich geltend
machen.  Dabei haben wir die Umstände anzugeben,  auf die wir unsere
Erklärung stützen.  Innerhalb der Mona tsfrist dürfen wir auch nachträglich
weitere Umstände zur Begründung unserer Erk lärung angeben.  Die Frist
beginnt mit dem Z eitpunk t,  zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-
pfl icht,  die uns zur Vertragsanpassung berechtigt,  Kenntnis erlangen.
Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen,  wenn wir den
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige
kannten.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr a ls
10 %  oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten
Umstand aus,  können Sie den Vertrag innerhalb eines Mona ts nach Zu-
gang unserer Mitteilung fristlos in Textform kündigen.

13.4 Anfechtung

Unser Recht,  den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten,
bleibt unberührt.  Im Fall  der Anfechtung steht uns der Teil  des Beitrags
zu,  der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelau-
fenen Vertragszeit entspricht.

14. entfällt

15. Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?
15.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 3 Jahren.
Die Fristberechnung richtet sich nach den a llgemeinen Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuches.

15.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet
worden,  ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Z eitpunk t
gehemmt,  zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht.

16. Welches Gericht ist zuständig?
16.1 Klagen gegen uns

Für K lagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die
gerichtl iche Zuständigkeit nach unserem Sitz .  Sind Sie eine na türliche
Person,  so ist auch das Gericht örtl ich zuständig,  in dessen Bez irk  Sie
zur Z eit der K lageerhebung Ihren Wohnsitz  oder,  in Ermangelung eines
solchen,  Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

16.2 Klagen gegen Sie

Sind Sie eine na türliche Person,  müssen K lagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht erhoben werden,  das für Ihren
Wohnsitz  oder,  in Ermangelung eines solchen,  den Ort Ihres gewöhn-
lichen Aufenthalts zuständig ist.  Sind Sie eine juristische Person,  be-
stimmt sich das zuständige Gericht auch nach Ihrem Sitz  oder Ihrer
Niederlassung.

16.3 Wohnsitzverlegung

Haben Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz  oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich des Versicherungsvertragsge-
setzes verlegt oder sind Ihr Wohnsitz  oder gewöhnlicher Aufenthalt im
Z eitpunk t der K lageerhebung nicht bekannt,  bestimmt sich die gericht-
l iche Zuständigkeit für K lagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns
oder Sie nach unserem Sitz .

17. Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?
Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?
17.1 A lle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erk lärungen sol-
len an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachträgen a ls zuständig bezeichnete Geschä ftsstelle gerichtet
werden.

17.2 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt,  genügt
für eine Willenserklärung,  die ihnen gegenüber abzugeben ist,  die Ab-
sendung eines eingeschriebenen Briefs an die letz te uns bekannte An-
schrift.  Die Erk lärung gilt 3 Tage nach der Absendung des Briefs a ls
zugegangen.  Dies gilt entsprechend für den Fall  Ihrer Namensänderung.

17.3 Haben Sie die Versicherung für Ihren Gewerbebetrieb abge-
schlossen,  finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung
die Bestimmungen der Z iffer 2 entsprechend Anwendung.

17.4 Anzeigen und Erk lärungen können,  soweit nichts anderes bestimmt
ist,  in Text- oder Schriftform abgegeben werden.

18. Anzuwendendes Recht und Vertragssprache
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.  Vertragssprache ist Deutsch.

19. Schlussbestimmung
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen etwas anderes bestimmt
ist,  gelten die gesetz lichen Vorschriften.
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